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Allgemeine
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Die regimentsweisen Rekrutensehulen
der Infanterie.

So hoch auch das Ausland unsere ernsten

Bestrebungen, ein kriegstüchtiges Wehrwesen

zu erschaffen, anerkennt und so ehrlich auch von
ihm vielfach bewundert wird, was wir mit Nicht-
berufsoffìzierén und mit kurzer Ausbildungszeit
von Führern und Truppe leisten, so kann es

doch nicht den ganzen Zweifel überwinden, dass

wir solides Eriegsgenügen erschaffen können.

Das braucht uns nicht verzagt zu machen;
die Entwicklung unseres Wehrwesens gibt das

Recht zuversichtlich zu glauben, dass dies Ziel
erreicht werden kann.

Aber es ist keine leichte Arbeit und in den

allgemeinen Verhältnissen droht beständig die

Gefahr, dass Alles wieder in die Zustände

zurückgleitet, aus denen man mühsam Schritt für
Schritt 3ich emporgearbeitet hat.

Diese Verhältnisse sind nicht, wie der Fachmann

des Auslandes meint, nur die kurze
Ausbildungszeit der Miliz und das Fehlen eines Eadres
von Berufsoffizieren, diese beiden unabänderlichen
Faktoren des Milizwesens schaffen nur den

Nährboden, auf dem das Andere gedeihen und seinen

den Organismus tötenden Einfluss ausüben kann.

Das Andere ist jene bis zu deren Ableugnung

und Verachtung gesteigerte Unkenntnis
der Ursachen für kriegerischen Erfolg und

Misserfolg, die zu der nationalen Eigenart der von
der Bildfläche verschwundenen Buren-Republiken
Südafrikas gehörte.

Der Waffenchef der Infanterie hatte für dieses
Jahr die Einführung einer Neuerung vor, die

von ungeheurem Wert für Herbeiführung der

inneren Konsistenz unserer Bataillone gewesen
wäre.

In jedem Divisionskreis finden bekanntlich
vier Rekrutenschulen statt. Er wollte, dass jede
dieser Rekrutenschulen nur von einem und dem

gleichen Regiment, Eadres und Rekruten erhalten
sollte, währenddem nach den von altersher
überkommenen Gebräuchen den kantonalen Militär-
direktionen angegeben wird, wieviel Rekruten
und Eadres sie in jede der vier Schulen zu
schicken haben und sie dann ihre Mannschaft
nach eigenem Ermessen auf die Schulen
verteilen.

Dieses alte Verfahren ist eines der Ueber-
bleibsel aus der Zeit vor der Militär-Organisation
von 1874, wo es keine eidgenössische Armee
gab, sondern die Bundesarmee zusammengesetzt
war aus den Eontingenten der Eantone.
Als durch das Gesetz von 1874 alle Eosten des

Wehrwesens an den Bund übergingen und diesem
die gesamte Ausbildung der Armee überwiesen

wurde, reservierte kein Gesetzes - Artikel den
Kantonen irgend eine Eompetenz, durch die sie
fördernden oder hinderndem Einfluss auf die

Ausbildung der Armee ausüben sollten. Die
Artikel 248 und 249 M. 0.1874 bestimmten sogar
ausdrücklich, dass die personelle Organisation
der Unterrichtskurse, die Einberufung der Offiziere,
Unteroffiziere und Truppen in diese Kurse durch
V e r m i 111 u n g der kantonalen Militärbehörden,
dass Dispenz- und Entlassungsbegehren Sache
der Waffenchefs sei. Eaum war das
Gesetz erlassen, so gewährte man den kantonalen
Machthabern das Recht, von den Ausbildungskursen

zu dispensieren, die der Bund anordnete
und bezahlte, wie ihm Verfassnng und Gesetz

zugewiesen hat und man überliess den Eantonen


	...

